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Ausbildungsbeihilfe

Zweck der Ausbildungsbeihilfe ist die Ermöglichung der beruflichen Erstausbildung durch finanzielle Abgeltung des behinderungsbedingten Mehraufwandes.

Voraussetzung:

Ausbildungsbeihilfen werden Personen ab dem vollendeten 15. Lebensjahr mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 vH (z. B. Nachweis: Behindertenpass, Feststellungsbescheid, erhöhte Familienbeihilfe oder fachärztliches Attest) unter folgenden Voraussetzungen zuerkannt bei:

· Glaubhaftmachung des behinderungsbedingten Mehraufwandes mit Kostenangabe

· Besuch einer im § 3 Studienförderungsgesetzes genannten Unterrichtseinrichtung

· Vorliegen einer aktuellen Schul- bzw. Inskriptionsbestätigung

· Studium in der gesetzlich vorgesehenen Studiendauer zuzügl. weiterer für den Bezug der Studienbeihilfe zulässiger Semester (§ 19 Abs. 3 Z3 StudFG, VO BGBl. II Nr. 310/2004 betr. die Studienbeihilfengewährung für behinderte Studierende)

· Lehrausbildung

· Ausbildung zum Krankenpflegefachdienst oder in einer Hebammenlehranstalt

· Absolvierung einer Schul- oder Berufsausbildung in einer Unterrichts- oder Ausbildungseinrichtung, deren Zeugnisse staatlich anerkannt werden, nach Beendigung der Pflichtschule 

Zuschussdauer:

Für ein Schul, Studien- oder Lehrjahr; eine Verlängerung auf den gesamten Ausbildungszeitraum ist möglich.

Zuschusshöhe:

Der monatliche Mehraufwand bis € 226,00 (Ausgleichstaxe 2011 nach § 9 Abs. 2 1.Satz Behinderteneinstellungsgesetz) wird ohne Nachweis (Rechnungslegung) angewiesen, ein darüber hinaus gehender Aufwand ist vom Antragsteller mittels Rechnungen zu belegen. Bei nachweislich höheren Kosten kann der monatliche Förderbetrag bis zur Höhe des 3-fachen Ausgleichstaxbetrages angehoben werden.
Ein Zuschlag zur Studienbeihilfe gemäß § 2 der VO BGBl. II Nr. 310/2004 wird auf die Ausbildungsbeihilfe angerechnet.

Antragstellung mittels Formblatt!
Antragstellung mittels Formblatt! Antragsformulare erhalten Sie in der Landesstelle Ihres Bundessozialamtes.
21 Ausbildungsbeihilfe
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